
bekannten rgänzungen ZU Dekret 1n den CKTE-
talen un! deren Zusammenfassung 1im 1 iber KxtraBe?träge Gregors Damit WAarl ein Weg beschritten, der
UFC die Prävalenz der Kurtle VO  - der bisherigenarl August Fınk Ordnung der Kirche wegführte, die Metropolitan-
verfassung bedeutungslos machte und ine LCUCZur Geschichte Art VO:  =) Autorität schuf, die die der mehr
korporativen Verfassung Lrat. Die WHEUC ofrfm derder Kirchenverfassung Verfassung wurde VOL allem sichtbar 1m Bereich
der irchlichen Verwaltung, 1m Benefiz1alwesen.4
ewl1 trugen auch hier die zahlreichen, VO:  n außen

ach dem bekannten Satz, die eschichte habe kommenden Appellationen die römische Kurie
Sachen der Religion nıie das Jletzte, aber immer das ZULC Ausbildung des MN Stils bel,; aber der An-
ITSTE Wort, soll 1er die Entwicklung der rchen- spruch der Päpste auf zentrale Leitung der Kirche
verfassung aufgezeigt werden. In den Anfängen wurde energisch und ohne Rücksicht auf früheres
des Christentums VO:  S Verfassung sprechen, ecCc rthoben Vorstellungen des römischen Herr-
kann der Historiker dem Systematiker un den schaftsrechtes hielten Kinzug in die 5CHE} Vor-
vlelen, nläßlich des 11 Vatikanischen Konzils EeNTt- stellungen VO aps als Princeps.5 Ktwas Neues,
standenen Deutungsversuchen überlassen. Die entscheidend Neues bedeutet unmehr der An-
Urdnung der christlichen Gemeinden entsprach in spruch des Papsttums auf Rechtssetzung ohne eigent-
mancher Hinsicht dem üblichen relig16SC} Vere1ins- liche synodale Mitwirkung.® In den ontihikaten
5un! Bezeichnungen WwI1e Bischof oder ITEeS- VO  w} Innozen-z {I11 Innozenz fallen die oroßen
byter hatten och nicht die spatere spezifische Be- Entscheidungen. er Patriarch des estens wird
deutung. ach dem Aufkommen der Reichskirche ZU HNeinherrscher, be1 Innozenz C mehr
erfolgte eine starke Angleichung die staatlichen eloquenter Theorie un! klerikalem Selbstbewußt-
Rechts- un Verwaltungsformen, besonders 1m se1in, be1 Innozenz aber wird diese Theorie sola

voluntate 1udex ordinarius omn1um decretorumWesten un: in Rom en die Bestimmungen der
großen Reichskonzilien un die kaiserlichen Kfr- domni et conditores) rücksichtslos 1n die Praxis
lasse trat eine Fülle VO  5 mehr territorialen Kanones- geESELZL, VOL allem mM1t seinen Reservationen un
sammlungen 1m Orient, 1n Italien, en Spa- ihrer politischen Ausrichtung.? leder einmal WAar

nlen, Afrika und Britanntien. Eine esondere Stel- der Kirchenstaat die grobe Versuchung ZUT aC.
lung nahmen dann durch ihre weıite Verbreitung der die melisten Päpste erlagen. Die Päpste selbst
die Sammlungen und Kapitularien der fränkischen un nachfolgend die Kanontisten faßten diese 11O1-

elıt ein Ktwas allgemein Ikann 1Nall ohl pA  > inNnen Rechtsansprüche 1in die Formel « Plenitudo
daß Ende des ı. Jahrtausends eine die SaANZC potestatis », die früher ohl einen anderen Sinn
Kirche echtlich verbindliche Grundlage nicht V OIL- hatte.8 Diese Formel und ihr Inhalten aber zZun
handen war.! Mit dem eginnenden ı1. Jahrhun- oyroßen 'Teil auf unechten TLexten. uch WE die
dert kam eine Wendung Waren zunächst noch die Verfälschung VO den Zeitgenossen nicht erkannt
Kanonessammlungen vorwiegend ynodal aUuS- oder nicht beachtet wurde, verwelst die Tatsache
gerichtet, vollzog sich se1it der Mitte des Jahr der Verfälschung der früheren Iradition das darauf
hunderts die inwendung einem mehr ”Zentra- erbaute System 1n den Bereich der Fragwürdigkeit.
len, rtrömischen Kirchenrecht. Man hat ohl mI1t Es darfhler daran erinnert werden, daß eine einhe1lt-
Recht auf das Bemühen Gregots AA hingewlesen, liche inle der Interpretation der «Plenitudo pOtE-
seine umstürzenden Neuerungen durch erurung stat1s» be1 den Dekretisten un Dekretalisten niıcht
auf rechtliche Überlieferungen begründen; aber vorliegt, daß verschiedene Stellungnahmen be1
diese Begründung tTammte doch 1m wesentlichen dem gleichen Autor vorkommen und da noch schr
Aaus dem uen Papstrecht und A4US Pseudoisidor.2 vieles Au dem ungedruckten Materi1al thoben
les Bisherige dann Gratian die Mitte des werden MU. Wenn dadurch uch LICUC oder VCI-

12. Jahrhunderts seiner «Concordantia discor- anderte Auffassungen sich ergeben, 1st eine 1el-
dantium h8a > ININ!  - und oilt MI1t falt der Meinungen schon hier WwI1e spater 1im folgen-
Recht als der Begründer der Kanonitsik.3 Kine den ahrhundert als sicher nachzuwelsen.? Be1 aller

Verschiedenheit der Meinungen hat sich doch eineTO. Verfestigung und Ausweltung brachte das
13. Jahrhundert MI1t den Juristenpäpsten un! den bewußte Zurückdrängung der korporativen unı
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in der Beteiligung des Kardinalkollegs der egie-kollegialen Rechte ergeben. An die Stelle der rtecht-
setzenden Synoden treten jetzt die äpstlichen TUn un Verwaltung. Und diese Beteiligung WAL

Generalkonzilien als VO aps allein einberufene nıiıcht 11UT eine VO: den Päpsten erbetene Mitwir-
Versammlungen der Einzelkirchen, der Herrscher kung 1n beratender Form, sondern band das apst-
un! der kirchlichen Stände Das Recht Z Kanon!1i1- Tu  3 die Zustimmung des . Kollegs be1 en

wichtigen Angelegenheiten, VOL em be1 der KrT-satl1on geht VO:  ' den Bischöfen den aps über,
der Von da aAb allein handhaben kann. Vor allem hebung Mitglieder. Daß iMa  z uch afür, wI1e
das wichtigste CC der Domkapitel, die ischofts- für alle anderen Auffassungen jeweils 1ne biblische
wahl, 1sSt durch die Reservationen und Provisionen Begründung Z and hatte, zeigt die lange eıit
ausgehöhlt und spater nlie mehr vollem Umfang VerfreLENEe Theorie, die Kardinäle seien die eigent-

en Nachfolger der Apostel un! nıcht die Bi1-wiederhergestellt. Damit wırd auch die NtieeruNS
der Metropolitanverfassung weitergeführt. Hier schöfe, also eine Kollegialität eigener Art.ı: Hür
egen die Wurzeln der einseitigen Entwicklung bis das 15. Jahrhundert sind ann die häufigen Wahl-
ZU atikanischen Konzıil kapitulationen sechr bezeichnend eWl1. ollten S1C

Stieg das Papsttum bis die Miıtte des 13 1n erster Lintie die Rechte des Kollegs un: damit
ine mehr ollegiale Struktur der Kirchenvertas-Jahrhunderts stetig un fast och ungehindert Z

politischen Weltmacht un auch Z absoluten SuNng garantieren, aber Ss1e enthalten uch das
Kirchenmacht entsprechend einer och Jahrhundert hindurch die Forderung einer Kon-
weni1g entwickelten Differenziertheit der een, trollfunktion WG das Kolleg un beschränken
brachte das spate Mittelalter ineen Zunächst dadurch die absolute Regierungsgewalt des Pap-

stes.12 War schon wiederholt der en VOeinmal 1n der stärker herausgestellten Begrenzung
der «Plenitudo potestatis » durch die WAal schil- enZ späten 1ittelalter der Gedanke das
ernden Begrifie der «1ust1it1a» un «Carıtas».10 In Generalkonzil angeklungen, fand jetzt ine
vielen kritischen Abhandlungen und Diskussionen, rasche Verbreitung.!? Es genuge der H1inweils auf
die sich aus.der soziologischen Reflexion ergaben, Durandus den Jüngeren, der die a.  ng eines

Konzils doch alle 7zehn re für notwendig 1€.wurde ine 1e. VO:  @ Lösungen Z Deutung
der Kirchenverfassung vorgelegt. Hier können Und 1im großben abendländischen Schisma galt
u1ls 1Ur die eigentlich kirchengeschichtlichen Hra- schließlich als das letzte 1tte. ZUC Finigung der

Christe  e1 Bıs VOL kurzem wurde die konzilareSCH interessieren, aber 1st beachten, daß auch
S1e in NS Zusammenhang mit den politischen Idee in gezielter Sprachregelung als 1ne Revolutio-

nierung der gottgewollten Kirchenverfassungun gesellschaftstheoretischen Problemen stehen.
DIie Kirchenverfassung WAarl auch hier anders als gesehen oder geschmäht; S1e wird aber ach den
1in der Neuzelit nicht außerhalb der allgemeinen MLG Forschungen doch anders beurteilt werden
Entwicklung ihrer elt. Kıiner maßlosen Steige- mussen. DIie vielen Iraktate des spaten Mittelalters
rung der päpstlichen Rechte folgten einige Jahr- geben ihr einen breiten Raum und erwelsen S1e als
hunderte der scharfen Zurückweisung olcher An- Rückbesinnung un Rücklenkung aut frühere,
sprüche DIiIe wichtigste Grundlage der Infrage- urc. die «plenitudo potestatis » verschüttete SYI1-
tellung der päpstlichen aC. die Forderung der odale Vorstellungen der Kirchenverfassung. Als
«eccles1a spiritualis», braucht hler nıcht näher aus- «congregatio elilum», als « potestas habitualis
geführt werden. Hier interessieren mehr die Ver- Mal0or est auctoritas totius orbis QUaIn urbis alı-

CU1uUS»., DIe Begriffe « POtCSt2.S » und «exercitium>»änderungen auf dem Gebiete der Kirchenverfas-
SUNg, Der schon se1it dem en ittelalter C bezeichnen die normale Reglerungsiorm durch
läufige Satz «Quod OMNECS tangıt, aAb omnibus a aps un! Kurle, aber uch die Aktualisierung der

höheren Gewalt der Gesamtkirche ür außerordent-probari debet» jetzt auch häufiger auf die
Verfassung der HC Anwendung. Und VOL liche Fälle (nis1 Ade devi1us) Man Irann demnach
allem auf die Rechtssetzung der Päpste un! deren ohl verstehen, daß 1n welten Kreisen Ockham
Auswirkung auf die soviel Unmut auslösende Be- un! Marsilius VO  = u2 als die KErzketzer an DC-
nefizlalpraxI1s, den damıit verbundenen kurialen sehen wurden, hatten doch ihre Fragen die Ver-
iskalismus un! den rücksichtslosen Kıiınsatz der gangenheit den ungeheuren Abstand „wischen
kirchlichen Strafmittel für sehr rdische Dinge frühchristlichem, eschatologischem Denken und
Dieser ÜLG das Avignonesische Exil rasch — den Machtansprüchen der römischen Kurle über-
nehmenden Entwicklung entsprach ine Umschich- scharf un schonungslos aufgezeigt. Dalb 1m

Lung 1n der kirchlichen Führungsspitze. Nämlich I un 15. Jahrhundert „ahlreiche Appellationen
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VO aps das Konzil gab, und nıcht : 1m teidigte se1in Datar die Konstanzer Dekrete als
amp 7wischen Ludwig dem Bayern un Johann orundlegend für die Kirchenverfassung. « Fre-
OX kannn nach MEGEUGTEN (zum 'Teil och nıicht ab- QUCI1S » WAar der LIEUC oroße Ansatz, einer
geschlossenen) Untersuchungen nicht bezweifelt mehr synodalen Verfassung zurückzukehren; daß
werden. Solche Appellationen sind uch schon 1im keine Nachachtung fand, bedeutet das Scheitern

3. Jahrhundert nachweisbar un nehmen 1im Spa- der Reform der Kirche ÜLG die kraftvolle Poli-
ten i1ttelalter ständ1g uch Ss1e tutzen sich auf tik des Colonna-Papstes xab nach der Rück-
das kanonischeeund die Kirchenväter, en führung der Kurtie V} Konstanz nach Rom wieder
also ein theologisches Fundament und sind nicht einen Staat der Kirche Wohl Wr dadurch die Re-
LLUTr Politica.14 er Gedanke der Repräsentation xlierung der C:wieder w1e £rüher Italıen FC-
fand anders als 1m päpstlichen Generalkonzil einen bunden, aber uch abgesichert und VOL allem: S1e
betonten USdruc auf den Reformsynoden VO  - hatte ine £nanzielle Basıs. So blieb das ogroßartige
Vienne bIs Konstanz und 4Se Die oft zitierte Reformprogramm VOILl Konstanz und Basel weit-
Gesellschaftskrise außerte sich 1m Aufstand gehend Theorie, weil politisch kaum mehr CL-

den kirchlichen Feudalismus, die bisherige zwingbar WAalL. DiIe praktische Reform Sing un

gelistliche Gesellschaftsordnung un die ansche1- 1m Fürstenhof der Renaissancepäapste. Das
nend festgefügten kirchlichen Institutionen. 1ine Scheitern der Reform ist ein entscheidender Kın-
soziologische Betrachtung müßte ausführlicher auf schnitt, un deshalb kannn 1Naill VOIl der Kirchen-
die « Reformatio Sigismundi», auf den Revolutio- geschichte her die Grenze 7wıischen Mittelalter und

Neuzeit 1n der Mitte des 15. Jahrhunderts sehen.nar VO Oberrhein un:! allz nachdrücklich auf die
breite Schichten erfassenden Reformbewegungen Mit dem Renaissancepapsttumund der beginnenden
in Kngland und Böhmen hinwelsen. DIie Univers1- Reformation WL die Reform des spaten Mittel-
täten und ihr an die Gelehrten, VOL em alters egraben. Jetzt galt CS, die gefährdeten OS1-
die Doktoren der Theologie und des kanonischen tionen verteldigen, un deswegen wurde das

Konzil VO:  i Irient mMI1t Recht als Konzil der egenN-Rechtes ordern energisch ein Mitspracherecht un
berufen sich auf Üre: die 1sSschoTtfe oft überragende reformation bezeichnet. Von dieser seiner Aufgabe
Bildung. Reform der Kirche und ihrer Verfassung her 1St verstehen un: in seiner Bedeutung
1st das Grundanliegen aller Reformtraktate VOoTr, begrenzen. Ob mMan deswegen oleich VO «Ab-
während un nach diesen Konzilien. Ks 1st hier schied VO  5 Trient» sprechen mulß, ist ine andere
nıcht möglich, diese ausgedehnte Reformdiskus- KraSeNS Unbestritten 1St die 1n den Jahrhunderten
S1002 ausführlic. darzulegen. Ks selien 11Ur die For- der Neuzelt 7zunehmende Verengung un Verste1-
derungen erwähnt ach Abschaffung oder doch NCIUNS der Kirchenverfassung, sichtbar VOL allem
starker Beschränkung der Reservationen und Pro- 1im römischen Kampfe die Reformbewegun-
visionen un: damıit ach freier Wahl der i1schofe DCN 1i den abschätzig markierten Systemen des
und höheren Prälaten. Man sollte ndlich einmalD n E e Jansenismus, allıkanısmus, Febronianismus un
aufhören, die Leistung der Konzilien VOIN Kon- osephinismus. e  ar uch 1n der endgültigen
STtanız un A4SsSEC AT Kirchenretorm als ungenügend Entmachtung des Kardinalkollegs, in der Beseiti-
abzutun;: der wahre Grund für das Versagen wird u des Konsistoriums als Kollegialbehörde
gleich CMNNEN se1n. Unter den Reformdekreten durch die Errichtung der römischen Kongregatio-

HNEeCHN: DIiIe Entwicklung VO den Ansprüchen einerdes KonstanzerKonzils nımmMt auf lange ICdas in
der 59 Sitzung beschlossene Dekret «Frequens »} die VerfassungstheorieZVerfassunswirklichkeit WL

Stelle e1In. Das nächste Konzil soll 1in füntf Jah: 11UTr möglich durch die Absicherung 1m rchen-
ICN, das übernächste sieben a  fe darauf und dann un: das mangelnde innerkirchliche (sesamt-
VO  } da aAb alle 7„ehn FE 1ne Synode berufen WCCL- interesse der modernen Staaten. Kine geschickte,

auf tromantische (Gemüter abgestellte E1igenpropa-den. Dieses wichtige und einschneidende Dekret
wurde Ta VO Martın befolgt. eitdem stand ganda bewunderte den Aufstieg des Papsttums be-
1n allen Wahlkapitulationen des 15. Jahrhunderts sonders 1m 19 Jahrhundert, daß selbst ach dem
immer hervorragender telle, alle Teilnehmer ndlichen Untergang des Kirchenstaates die « 1INO-A A a B en der Konklaven wurden darauf vere1idigt, un! SC- ralische Autorität» gepriesen wurde.

[)as Fazıt A4us der allgemeinen Stimmungsmachehalten hat keiner der Erwählten, obwohl einige
Päpste des Jahrhunderts sich der Pflicht ZuUr Ab- ZOS& das 1. Vatikanische Konzil in seiner «„Vollen-
haltung periodischer Generalkonzilien bewußt ‚— dung der Pyramide», 7umal auch die pO.  SC.  €
fIen. ocher dem autokratischen us IL VCOL- Lage in den alten Monarchien eine ärkung der
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AÄutoritäten erfordern schien. Daß die rchen- storbenen Formulierungen etwa2 der geistlichenverfassung etwas Relatives WAar un: 1St Relativität Verpflichtungen gerichtet wird.ı8
hier 1m Sinne der Bezogenheit auf die jeweilige TC- Wenn gesagt wurde, gleiche kein Konzil dem
schichtliche Epoche verstanden hinderte das Kon- anderen, gilt das nıcht für das und 1. Vatıika-
11 nicht, die Verabsolutierung PINEY Richtung VOL- nische Konzil, un! das ist kein under Der Stil

un! die außeren Formen auf dem IL Vatika-7zunehmen und einen angeblichen Schlußstric
ziehen, indem alle geschichtlichen Hemmungen nischen Konzil oftener gestaltet. Der oft gerühmte

Verzicht auf ANOoNeSs un! Anathematismen, diebeiseite geschoben wurden. Kın grober 'Teil der B1-
schöfe auf diesem Konzil Wr dem S1e MAass1ıv predigtartige breite Ausgestaltung der 'Texte ist
herangetragenen Ansınnen nıcht gewachsen, VOL aber ohl eher ein Zeichen der Unsicherheit. [ )as

EB Vatikanische Konzıil hat 1im Bereich der Kirchen-allem nıcht w4sSs die Kenntnis der kirchlichen 1 radi-
tion DIe Dehinition des Jurisdiktions- verfassung nichts geändert, VOL allem durch die

urInahmMe des KXCX SCSC, l 110  . eccle-primats un! der «plenitudo administration1s » auf
dem 1. Vatikanischen Konzil ist geschichtlich FC- sS12e » die geschichtlichen Anstöße des Vatikanıt-
sehen, nämlich VO  i der Tradition her, sehr ein- schen Konzils nichtbeseitigt. Be1i denwortreichen,
selt1g, wenn nıcht falsch. DIie aNNruTfe der Histo- oft mehrdeutigen Behauptungen durchweg
riker verhallten ungehört. die geschichtliche Begründung. Und Was die le1i-

1 )Jas CCX SCSC, 110 aute ecclesiae » tung des Konzils angeht abgesehen VO gen
hat keine austeichende Fundierun der kirch- Gelst hatten aps un Kurie die Synode fest
lichen Vergangenheit. Daran können uch ECEUYUEITE in der Hand, w1e die verschiedenen schweren Kın-
Interpretationsversuche nichts ändern.16 Wenn e1IN- oriffe 1in die Selbständigkeit der Konzilsväter zeigen
mal, dann gilt hier der Satz des großben Erforschers können. Wenn uch die berüchtigte « Nota explica-
der altkirchlichen Synoden, Eduard Schwartz: eine t1va praevia» achlich der Konstitution ber die
der zahllosen Sünden der ogmati Se1 CS, sich Cnıcht jel ändert, sondern dem Inhalt och
1SC. der Kirchengeschichte mehr als unbesche1i1- einmal un och einmal die rechte Sprachregelung
den breit machen. Damıit WAar ber diese einse1- angedeihen läßt, muß gefragt werden, W as die
tige Entwicklung och nicht abgeschlossen. DIie «höhere Gewalt» ber die höchste Gewalt des

Konzils bedeuten soll.20 Die vielen, allzuvielen undpraktische Folgerung Aaus den unglücklichen Dehfi-
nıt1onen des 1. Vatikanischen Konzıils 1st der CX vordergründigen Kommentare Können den
IUVFIS CANONICL VO O1 ew1 kannn mMan ihn als Absolutheitsanspruc. des römischen Pontitex
juristisches Kunstwerk bewundern, besonders 1in nicht wegdisputieren. [)as gleiche oilt für die als
der geradezu ratHinierten Kodifizierung des Ehe- Neuerwerbung gerühmte Kollegialität, Was aps

un Kurie damıt meıinten, kommt ia dem geschicktrechtes, das früher mehr außerhalb der kirchlichen
Befugnisse Wa ber darın liegt ja gerade das Ver- lancierten Motupropfrio über die Bischofssynode
hängnis, und orobhe Kanontisten nfang uNsSeTESs schön un unzweldeutig ZU usdruck.21 uch
Jahrhunderts me1inten bitter, daß e  jetzt nach diesem hierenVOL allem systematische Interpreten ine
Kirchenreglement ein eigentliches jJuristisches schwere Aufgabe, die S1e melst mMit dem Hinweis

auf das Geheimnisvolle, Einzigartige un 11UI derDenken un Abwägen nicht mehr erforderlich seie
habe mMail doch ine Art bürgerlichen Gesetzbuches TC Zukommende erklären oder al für das
für die Seelenverwaltung. [Jer CI 1st ja uch das ech Funktionieren der Kolleg1ialität den Heiligen
erste amtliche Gesetzbuch ach fast 1900 Jahren Geilst bemühen IBZR 1St alles nicht nöt1g; denn
christlicher Geschichte, während vorher UT geht auSs dem otupropfio WwI1e auch A dem ande-

ren ber die Nuntlaturen 22 klar hervor, daß derammlungen gab, die interpretieren rechts-
un! theologiegeschichtlicher Bildung edurtfte So Souveränität des Papstes nichts geändert werden
ersche1int denn höchst merkwürdig, AUuS dem CC SO.
als einer Art Grundgesetz die Verfassung der ka- Die Relativität der kirchlichen Verfassung ISt
tholischeneabzuleiten und ya dogmatische den bisherigen Ausführungen beschrie-
Antworten AaUuSs ihm entnehmen wollen. [ )as We- ben; ilt 11U die Folgerungen au der geschicht-
SCIl der Kirche kann AUusSs diesem Reglement, uch en Übersicht 71ehen. Man wird verstehen,
WwWe1n sich auf das oft sechr fragwürdige «1US divi- WEeE111 diese Folgerungen 1in aller Deutlichkeit fOT-

beruft,17 n1emals erkannt werden, VOL allem muliert werden. Allgemein DESAYT ware ine Rück-
WEeEeNN das kritische Auge auf die Dallz einseitigen, besinnung un:! Wiederanknüpfung die Bruch-

stelle 1mM 5. Jahrhundert, eine Rückkehr ZUTC wah-schul- un zeitgebundenen, jeder Dynamik abge-
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CM kollegialen Verfassung vonnöten. Das VO der langen vielschichtigen Tradition der irch-
I1. Vatikanischen Konzil im Dekret ber die Hır- en Verfassung; Wiederherstellung der freien
tenaufgabe der Bischöfe gewünschte Aufblühen Bischofswahl; ufgeben der sinnlosen 'Litular-
der ehrwürdigen Einrichtung der Synoden und bistümer ; Besc  eidung der römischen Kongre-
Konzilien bezieht sich em ach LLUT autf den terr1- gationen, Abschaflung der Nuntiaturen un der
torialen Aspekt un tragt Iso nıcht ZU. Abbau der diplomatischen Vertretungen beim un
primatialen Ansprüche bei.23 DIie neuentdeckte eine wirkliche Reform der römischen Kurie,27 nicht
Kollegialität könnte als «dauernde Konziliarität» ine verschleierte Verstärkung w1e 1im «Regola-
auch als aufende Konsultation der ischofe durch MenNTtTO generale della cur1a Romana» (1968)
den aps ausgelegt werden. ber dazu hat Congar Die großen Reformsynoden des spaten Mittel-
mit ee wichtige Vorbehalte gemacht.?* IIDenn alters forderten in erster inle immer die «refOr-
ist ein großber Unterschied, ob die 1SCHNOTIe einzeln mat1o capitis et curlae Romanae»., 1ele Menschen
befragt werden oder ob S1e oder ihre Repräsentation stoßen sich der byzantinischen ofm des kuria-

len Zeremoniells, unterwürfigen 'Lon des (Js-auf einem Konzil versammelt sind un: einiger-
maßen fre1 sprechen können. Hür die inzelbefra- servatore Romano und Hoheitsstil des Annuarl1o
ZUNg sind die Hemmungen selbständiger Stel- Pontiiicio un der Acta Apostolicae Sedis DDas
lungnahme oroß un die Antworten me1lst auch könnte alles ruhig bleiben, ja der Historiker
nıcht nachprüf bar. Die Wiederherstellung der kol- wird das Weiterbestehen des päpstlich-römischen
legialen Kirchenverfassung müßte 1n der Bischofs- Hoftstaats als eines der wenigen noch übriggebliebe-
synode oder 1m Kardinalskolleg sichtbar werden, ICN Anschauungsobjekte eher egrüßen. ber AC-
WeEeNnNn nämlich das Onsistorium seine alte Bedeu- ändert werden sollte die monarchisch-absolute Ba-
Lung zurückerhielte.25 Mit anderen Worten: ber S18, die urzel der Krankheit, ähnlich ich SaDC

ähnlich den konstitutionellen Monarchien derdem aps als Patriarch des estens sollte ach
dem immer och gültigen Dekret « Frequens» ein Neuzelt. Angesichts des Versagens des 11. Vatika-
periodisch stattindendes wirklich freles Konzil nischen Konzils hinsichtlich der Reform der Ver-
VO  e) höchster Autorität als Repräsentation der (ıe- fassung braucht 1Nall sich nıcht verwundern
samtkirche un ihrer Stände stehen, das einen ber die Urc! Johannes X 1I11.1unior wohl —

«papa inutilis» uch blösen Ikkönnte.26 Damit 1st bewußt ausgelöste «Explosion der Kirche» [Da
ine Revolution oft mehr Zzerstort als auf baut, istnatürlich das Problem der Papstwahl angeschnit-
wohl 11Ur uUrCc! ine tiefgreifende Retftorm 1im Sinneten. Als wichtige Punkte der Reform der Kıirchen-

verfassung waren weiter CHNGNs Abschaffung der aufgezeigten vielgestaltigen 1 radition der
des GIE 1n seiner heutigen Form, denn eine Kirchenverfassung nicht Demokratisierung 1i
Revision oder Neufassung des kaum ein halbes modernen Sinne eine alle Dämme überflutende
Jahrhundert alten «Gesetzbuches» widerspricht Katastrophe verhindern.

H. Fuhrmann, Pseudoisidor 1n Rom Zeits. für irchengesch. dals der 'aps! sola voluntate ber die bestehende Rechtsordnung in
(1967) 62 och gab CS ein authentisches Rechtsbuch un keine der Kirche inweggehen kann; Builisson nqaÖQU). I Nicht Bonitfaz

Juristen, und fehlte och e1in u Stück kanonistischer Weg- J00® ist, VO] den Denkern des Kirchenrechts her gesehen, der OÖhe-
strtecke bis dem Theorem, 1m Brustschrein des Papstes alle punkt rechtlicher Vollgewalt in der KEcclesia Dei, sondern Innozenz
Rechte geborgen seien. I dessen scharf£ geschliffener Kommentar der plenitudo potestatis

J. Gilchrist, Gregory VIL and the Juristic ‚OUICEeSs of his Ideo- freien Weg ZuUur Verfügung «sola voluntate» ber das Z positive
logy Studia Gratiana (1967) A  — Kirchenrtecht en schien.

Deste Übersicht ber das Problem bei Builisson aaQ 74—269 dieL. Buisson, Potestas und Caritas Forschunge: ZU. TC|
Rechtsgesch. und ZU) Kirchenrecht Va Köln-Graz 195 El LEUCIC TE be1 (3anzer na Anm. 1, Benson, enı PO-

G. Olsen, Ihe Definition of the ecclesiastical benefice 1n the testatis * evolution of formula from Gregorty -.tatlian : 12
elfth CENTULY ; the canonIists’ discussion of ‚piritualia 12 ratl1ana L (1967) 103—217/, ]. A, Watt, 'Ihe COLY of 'apal LL1LOL-

(Gratiana 16 (1967) 433-—44' archy 1n the thirteenth CENTULY. 'Ihe contribution of the canonIists
Buisson aaQ. 8 Eıine Übernahme auch formaler truchstücke (London 965).

eines durchdachten Rechts wIe des rtrömischen etrtweist sich als ost, Copyists’ EITOIIS and the problem ofpapa. dispensat1ons
möglich. wird nicht zugleic] Wa: VO'] der Wesenheit seiINESs e1istes CONTITLAa Statutum generale ecclesiae CONTra generalem eccle-
selbst übernommen: denn mit der TZusammenschau dieser Rechts- s12€e ccording the decretists and decretalists,

12 (Gsratiana (1966) 259-40)5-fragmente brachte Innozenz auch eine veränderte Auffassung
VO] Wesen des Rechts der Ecclesia De1i ZU) urchbruc| Buisson aaQU.

St. Gagner, tudien ZuUur Ideengeschichte der Gesetzgebung 11 Tkecier; ars Corporis sacte ollege ans L’ec-
Acta Universitatis Upsalensis, Studia Iuridica Upsalensia (Stock- clesiologie medievale, L’homme devant Dieu. Melanges otferts
holm-Uppsala-Göteborg 1960 ere Henr1 de Lubac Theologie 5 / (1964); Mooeller, La collegia-

K.Ganzer, Papsttum und Bistumsbesetzungen der Zeit VÖO] 1te concile de Constance: La collegialite Episcopale. Histoire et

Gregor bis Bonitaz VILL orschungen ZUT kirchl. Rechts- theologie (Parıs 1965 21—14'
eSC) und ZU: Kirchenrecht (Köln-Graz 19 67 Auf jeden Fall Lulvöes, Päpstliche Wahlkapitulationen. Eın Beitrag ZuUrr Knt-
hat seine Provisionspraxis als recC|  iches Fundament die Auffassung, wicklungsgeschichte des Kardinalats Quellen und Forsch. AUS ital.

)3)
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tch. und Bibl (1909) 212—23) ders., Die Machtbestrebungen 21 Apostolica sollicitudo VO] 15 19065, dazu J. Neumann, Die
des Kardinalkollegiums gegenüber dem Papsttum Miıtt. des Inst. für Bischofssynode: Theol. Quartals. 147 (1967) ID Betti, Die DBe-
Ööster. Gesch. 4 (1014) 4.5 5—4823 ; Ullmann, Ihe validity legal of ziehungen zwıischen dem apsı und den übrigen l1ledern des Bı-
the papa. electorial DaCcts! Eph 1uri1s C]  s (1956) 246—278 schofskollegiums: G. Baraüna, De eccles1ia I1 (1966) z

13 B. Tierney, Foundations of the conciliar theory Cambridge Sollicitudo omn1ium ecclesitatum VO)] 24. Juni 969
Studies 1n medieval itfe and thought,C set1les (Cambridge 19) 5) 23 K. Mörsdorf, Das synodale Element der Kirchenverfassung 1im

Lichte des 7Z.weiten Vat. Konzils Oolk Gottes, estgabe für OlferDie konziliare Idee 1m spaten Mittelalter Vorträge und
Forschungen U, die Welt Zeıit des Konstanzer Konzils Konstanz- (Freiburg 1967 568—584.
Stuttgart 1965 190—L1 4: Y.Congar, Konziıl als Versammlung und grundsätzlı  € Kon-

H.-J. Bı  eck: CI 7 wel unbekannte kanonistische Schriften des ziliarıtät der Kirche Gott in VWelt, estgabe für ahner, I1 (1964)
Bonagratia VO!]  3 Bergamo in Cod. Vat. lat. 4009 Quellen und Forsch. 135165
aus IC| un Bibl. 46 (1966) 219-2706; A.Mater, Z.wei unbe- 25 Lercaro: Die Autorität der Freiheit, hsg. VO] O  . Hampe,
kannte Streitschriften Johann XO AaUS dem Kreis der I1 (München 1967 253
Münchener Minoriten: Arch. Hist. Pont. 5 (1967) 41—78, Zum ema Papstabsetzungen 1im Mittelalter

15 Abschied VO] 'Trient. Theologie Ende des kirchlichen Mit- 'heol. Quartalschrift 149 (1969) 185—188.
telalters, hrsg. VO] J. Bielmeier (Regensburg 19069 Z K. A, Fink, Reform der Kurie! Eıne alte, nie gelöste tage

H. Fries, « Hx SCSC, 110Ö]  - ecclesiae » olk Gottes, Kontexte (1966) 98—105.
‚estgabe für Oose! Ofer reiburg Br. 1967 480—500.

K, Rahner, ber den Begriff des « Ius diyinum » im kath. Ver-
ständnis: Schriften ZUrT eologie (1962) 2490-—2 773 ). Neumann,
Das « Ius divyvinum » im irchenrecht. Kritische Überlegungen: FINK
Orientierung 2 (1967) 5585 P. Hutlzing, «Göttliches Recht» und

geboren 10. Mai 1904 in Konstanz, 1928,zum Priester geweliht. Erirchenverfassung:: Stim. d. Zeit 183 (1969) 162-173
P. Huizing, Retorm des irtchlichen Rechts Concilium (1965) studierte in reiburg l. Br. un! in Münster, doktorierte 1029 1n Theo-

670-685 ogle und ist Professor für Kirchengeschichte der katholisch-
theologischen Fakultät der Universit: übingen. Er veröftentlichteR. Weigand, Änderung der Kirchenverfassung ufcC. das IL

at. Konzıl tch. für kath. Kirchenrecht 139 (1966) 301—414. anderem: Spätmittelalter: H. Jedin (Hrsg.), Aandbuc| der
J. Ratzinger: LIhLK. Das Z weıite Vat. Konzil (1966) 250—359; Kirchengeschichte (Freiburg 1. Dr I9 Konzilien-Geschichts-

M. Steinheimer, DIe höchste Gewalt des Konzils ber die (Gesamt- schreibung 1m Wandel » (1967)
kirche: Wiss. u, Weisheit 27 (1964) 59—69.

truktur ist nicht mehr als etablierte Modelle VO:  —

Beziehungen. Die Menschen chafien Strukturen,Andrew Greeley we1il S1e Verfahrensvorgänge routinisieren wollen,
sich auf wesentliche inge konzentrierenSozlologie können. jjede menschliche Gemeinschaft, un se1

sS1e och klein, entwickelt gewlsse Routinemusterund Struktur der Kırche des erhaltens Eine strukturlose Gemeinschaft
1st ein ebensolcher Widerspruch wI1ie ein Meer ohne
Wasser. DIie kritische rage für alle menschlichen

Die Öömisch-katholische Kirche 1st eine mensch- Gemeinschaften 1St nıcht, ob Ss1e ohne institutionelle
liche Organisation natürlich nıcht nur-mensch- Strukturen ex1istieren können, sondern ob Ss1e
liıch aber eben dochauch-menschlich.zjeleorel- Strukturen entwickeln können, die sich nicht selbst

VO:  a Mitteln Zielen verkehren. Denn 1sSt dasfen über die rdische S1ituation des Menschen hin-
Ziel aller institutionellen Strukturen, dem WohlAauUS, und sie ‘ glaubt, daß S1e KG mehr als ZW1-

schenmenschliche Beziehungen zusammengebun- der menschlichen Personen dienen, die ihnen
den ist. Dennoch besteht sS1e AaUS 7zwischenmensch- angehören. Leider können trukturen ZU Selbst-
en Beziehungen; ihre Glieder sind Menschen, 7weck werden und ihre mMenscC. Glieder
un ihre Organisationsprobleme S1Nnd einem be- itteln degradieren. och die Fehlentwicklungen,
trächtlichen Teil gleich den Organisationsproble- die als Ergebnis der Neigung des Menschen, ruk-

schaffen, eintreten, en nicht die Not-inen anderer menschlicher Körperschaften. Ab-
sicht dieses Beitrages 1st CS, einige Überlegungen wendigkeit VO  o Strukturen auf. Ebensowenig 1St
ber die truktur des Katholizismus VO and- möglich, daß jemals eine Gesellschaft o1Dt ohne
pun der Sozilologie mMensSC.  er Organisationen solche routinisierte Verhaltensmuster. Theoreti-
aus vorzulegen. kem die sich für eine strukturlose RC auSSPIC-

chen, sind sozlologisch und theologisc. nNalv.
Wır haben dre1 Vorbemerkungen machen: Z Der besondere Stil der Organisationsstruktur
5 Gleich en MeNSC  en Organisationen hängt in einem gewissen ang VO:  =) der Kultur

WIFr' die HCimmer eine truktur besitzen, denn ab, 1n deren Raum sich eine Organisation befindet,
536


